
Berichte über Handschriften des sog. Schwabenspiegels. 9

jener des steiermärkischen Landrechtes, 1 der Monge von Hand
schriften des sogenannten alten Kulm, 2 welcher in Preussen
Zusätze aus unserem Rechtshuche erhalten hat, der Hand
schriften der sogenannten neun Bücher Magdeburger Rechtes, 3
der des Eisenach’schen Rechtsbuches 4 u. s. f. hier keine Er

wähnung geschieht. Es wird nicht bestritten werden können, dass
die mehr als fünfthalbhundert Handschriften und Bruchstücke
von solchen, welche nunmehr zur Aufzählung kommen, eine
nicht unerheblich grössere Zahl bilden als in dem Verzeichnisse
der Handschriften der deutschen Rechtsbücher von Homeyer
vorliegt, in welchem sich die des kaiserlichen Land- und Lehen
rechtes auf nicht ganz dritthalbhundert Nummern belaufen,
wovon übrigens diese und jene theils auf falschen Beziehungen
beruhen, wie theilweise in doppelter Aufzählung erscheinen, und
als auch noch vor einigen Jahren nach den bis daher zugäng
lichen Hilfsmitteln bekannt gewesen, ganz abgesehen von dem
Werthe welcher so und so vielen derjenigen beizumessen ist, die
jetzt neu in den Kreis der Forschung gezogen werden.

Ich glaube schon hiernach dem Einwurfe nicht besonders
begegnen zu müssen, dass es sich zur Zeit nicht lohne, mit
dieser Veröffentlichung hervorzutreten. Aber auch verschiedene
andere Gesichtspunkte lassen es wohl nunmehr angezeigt er
scheinen, selbe weiteren Kreisen zu unterbreiten.

Einmal liegt über die Handschriften des sogenannten
Schwabenspiegels überhaupt seit dem Verzeichnisse, welches
Freiherr v. Lassberg in der Einleitung zu seiner Druckausgabe
vom Jahre 1840 mitgetheilt hat, bisher keine besondere Zu
sammenstellung vor.

Abgesehen hievon aber sind seit der vorhin berührten
so verdienstvollen Arbeit Homeyer’s über die deutschen Rechts
bücher des Mittelalters und ihre Handschriften, worin natürlich
auch die des sogenannten Schwabenspiegels ihre Berücksiehti-
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